
Satzung des ASV Heepen e.V. 
Reg.-Nr. 20 VR 916 

 
§1  Der am 26. Januar 1952 gegründete Angelsportverein Heepen e.V. hat seinen Sitz in 

Bielefeld- Heepen. Er ist rechtsfähig durch Eintragung in das Vereinsregister beim 
Amtsgericht Bielefeld am 5.5.1960. 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
§2   Zweck und Aufgaben
    Der ASV Heepen e.V. ist eine Gemeinschaft von Sportanglern, die sich zum Ziel setzt, 
 

a) die waidgerechte Angelfischerei auszuüben; 
b) Gewässer zu erschließen und der Fischerei nutzbar zu machen; 
c) Gewässer und ihre natürliche Umgebung zu pflegen und ihren hohen Wert für 

Angelsport und Erholung zu erhalten und zu mehren. 
 

Der Verein kann sich zwecks überregionaler Wahrnehmung seiner Interessen 
Dachverbänden und Interessengemeinschaften anschließen. Die Ziele des Vereins 
sind nicht auf einen wirtschaftlichen Zweck hin ausgerichtet. Jegliche Einnahmen und 
Ausgaben werden ausschließlich für satzungsgemäße Zwecke verwendet. 

 
§3   Mitgliedschaft
Abs.1 Der ASV Heepen e.V. hat aktive Mitglieder, aktive Mitglieder auf Probe und passive 

Mitglieder. Über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet die 
Jahreshauptversammlung, dabei sind ausschließlich aktive Mitglieder und aktive 
Mitglieder auf Probe stimmberechtigt; (letztgenannte nicht bei §5, Abs.1, Pkt. 1.1.g). 

 
Abs.2 Der Eintritt in den Verein bewirkt die passive Mitgliedschaft. Nach Ablauf der eines 

Jahres kann das passive Mitglied auf Antrag in der JHV die aktive Mitgliedschaft für ein 
Probejahr mit 2/3- Stimmenmehrheit erwerben. 

 Nach Ablauf des Probejahres ist zur endgültigen Aufnahme als aktives Mitglied 2/3- 
Stimmenmehrheit in geheimer Wahl erforderlich. 

 
Abs.3 Jedes Mitglied verpflichtet sich, die Satzung, die Beschlüsse der Jahreshaupt- und 

Monatsversammlungen, die Vereinsgewässerordnung sowie die Beitrags- und 
Arbeitsdienstregelungen anzuerkennen und zu befolgen. 

 
Abs.4 Die Mitgliedschaft erlischt 

a) durch Austritt, der nur zum Ende eines Geschäftsjahres erfolgen kann. Er ist dem 
Vorstand mittels eingeschriebenen Briefes spätestens 3 Monate vor Ende des 
Kalenderjahres zu erklären; 

b) durch Tod; 
c) durch Ausschluss. 

 
Ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglieder der Pkt. a) und c) bleiben zur Leistung 
der für das laufende Geschäftsjahr zu entrichtenden Zahlungen verpflichtet. 
Ausgeschiedene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen. 
 

§4   Organe des ASV Heepen
a) Mitgliederversammlungen 
b) Der Vorstand 
c) Der Ehrenrat. 

 
 

 



  §5   Versammlungen
Abs.1 Die Jahreshauptversammlung findet zwischen dem 01.01. und 31.03. statt. Zu ihr wird 

vom Vorstand mind. 4 Wochen vorher schriftlich eingeladen. 
 

1.1 Der JHV obliegt: 

a) den Bericht des Vorstandes entgegenzunehmen; 
b) Entlastung des Vorstandes; 
c) Wahl des Vorstandes, des Ehrenrates und der Kassenprüfer; 
d) Beschlussfassung über den Haushaltsvoranschlag; 
e) Festsetzung der Beiträge und anderer Verpflichtungen; 
f) Satzungsänderungen; 
g) Aufnahme von aktiven Mitgliedern und aktiven Mitglieder auf Probe; 
h) über Anträge zu beschließen, die dem Vorstand 2 Wochen vor dem Termin der JHV 

schriftlich einzureichen sind; 
i) die Terminregelung der Monatsversammlungen; 
j) wesentliche Änderungen der Vereins- Gewässerordnung zu beschließen; 
k) Beschlussfassung über die Ernennung von Ehrenmitgliedern. 
 

1.2 Die JHV beschließt zu a) bis e) und h) bis k) mit einfacher Stimmenmehrheit, zu f) mit 
2/3 und zu g) gem. §3 Abs.2 der stimmberechtigten Mitglieder. 

 
1.3 Zur Beschlussfähigkeit der JHV ist die Anwesenheit von mind. 50% der 

stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. Liegt Beschlussunfähigkeit vor, so ist die 
innerhalb von 4 Wochen neu einzuberufende JHV ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erscheinenden Mitglieder beschlussfähig. 

 
Abs.2 In den Monatsversammlungen werden die anstehenden Fragen des Vereinslebens, 

der Vereinsgewässer, des Angelsports im allgemeinen sowie Informationen aus 
Verbänden und Publikationen behandelt. 

2.1 Sie fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. 
 
Abs.3 Eine außerordentliche Mitgliederversammlung wird einberufen, wenn dies mindestens 

30% der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der 
Gründe verlangen. 

 
3.1 Für die außerordentliche Versammlung gelten die Bestimmungen des §5 Abs. 1.1 bis 

1.3. 
 
Abs.4 Über die Versammlung sind Niederschriften anzufertigen, in der die gefassten 

Beschlüsse enthalten sein müssen. 
 Die Niederschriften sind vom 1. Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterschreiben. 
 
§6 Der Vorstand
 Der Vorstand besteht aus: 

 Dem 1. Vorsitzenden 
 dem 2. Vorsitzenden 
 dem Kassierer 
 dem Schriftführer 
 dem 1. Gewässerwart 
 
 Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins; 
 Ihm obliegt die Entscheidung über die Verwendung der Vereinsmittel im Rahmen des 

von der JHV genehmigten Haushaltsvorschlages sowie die Durchführung anderer 
Versammlungsbeschlüsse. Seine Tätigkeit ist ehrenamtlich. Entstehende 
Aufwendungen werden erstattet. 

 

 



 Vorstandsbeschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden. 

 
 Der 1. und der 2. Vorsitzende vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich, 

jeweils einzeln. Im Innenverhältnis tritt die Vertretungsberechtigung des 2. 
Vorsitzenden nur bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden ein. 

 Der Kassierer ist verpflichtet, eine ordentliche Buchführung und den Jahresabschluss 
zu erstellen sowie den Haushaltsvoranschlag des Vorstandes vorzulegen. Die 
Kassenprüfer haben die Aufgabe, die Ordnungsmäßigkeit zu prüfen und festzustellen. 

 
§7 Der Ehrenrat
Abs.1 Der Ehrenrat setzt sich aus drei von der JHV mit einfacher Stimmenmehrheit zu 

wählenden Mitgliedern zusammen, die nicht dem Vorstand angehören dürfen. Die 
Wahlperiode beträgt 3 Jahre. Eine Wiederwahl ist nicht zulässig. Der Ehrenrat benennt 
seinen jährlich wechselnden Vorsitzenden selbst. 

 
Abs.2 Der Ehrenrat hat folgende Aufgaben: 
 
2.1 Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Mitgliedern und Vorstand sowie zwischen 

Mitgliedern untereinander; 
 
2.2 Verhängung von Vereinsstrafen für Verstöße gegen die Satzung, die vom Verein 

erlassenen Anordnungen und vereinsschädigendem Verhalten. Der Vorstand und 
jedes Mitglied sind gehalten, derartige Verstöße dem Ehrenrat aufzuzeigen. 

 
 Der Ehrenrat kann folgende Vereinsstrafen verhängen: 

a) Verwarnung; 
b) Entzug der Angelerlaubnis bis zu einer Höchstdauer von einem Jahr. 
 

Der Ehrenrat hat die Pflicht, Betroffene und Antragsteller vor Beschlussfassung zu 
hören. Dieser Verpflichtung ist auch genüge getan, wenn die Betroffenen nicht 
innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung eines entsprechenden Ersuchens 
vorstellig werden. Gegen den schriftlich zuzustellenden Beschluss des Ehrenrates 
kann der Betroffene innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen. Über den 
Widerspruch entscheidet endgültig ein Gremium, das sich aus Ehrenrat und Vorstand 
zusammensetzt. Bei Stimmenmehrheit ist die Stimme des Ehrenratsvorsitzenden 
ausschlaggebend. 
 

Abs.3 Antrag auf Ausschluss aus dem Verein, über den die nächstfolgende Jahreshaupt- 
oder Monatsversammlung mit 2/3 Stimmenmehrheit in geheimer Wahl entscheidet. Die 
Beschlussfähigkeit hierfür ergibt sich aus §5 Abs.1 Pkt.1.3. 

 
Abs.4 Der Ehrenrat beschließt über Ehrungen und Auszeichnungen für verdiente Mitglieder. 
 
§8 Auflösung
 Zur Auflösung bedarf es einer eigens zu diesem Zweck einberufenen 

außerordentlichen Mitgliederversammlung. Zur Beschlussfähigkeit dieser 
Versammlung ist die Anwesenheit von mind. 50% der stimmberechtigten Mitglieder 
erforderlich. Zur Beschlussfassung über die Auflösung ist eine Stimmenmehrheit von 
vier Fünfteln der gültigen Stimmen erforderlich. Bei Beschlussunfähigkeit muss gem. 
§5 Abs. 1.3 verfahren werden. 

 
 Das bei der Auflösung nach Tilgung der Verbindlichkeiten verbleibende 

Vereinsvermögen wird der Stadt Bielefeld mit der Auflage zur Verwendung für 
Sportfischereizwecke zur Verfügung gestellt. 

 

 



§9 Die vorstehende Satzung tritt am Tage der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
Die bisherige Satzung verliert damit ihre Gültigkeit. 

 
 Bielefeld, den 29. Januar 1994 (JHV) 
 
 
 
 
   Wilfried Balke          Dieter Uffmann 
   (1. Vorsitzender)            (2. Vorsitzender) 
 
 
  
 
 
 
(Dies ist eine Abschrift der Vereinssatzung des ASV Heepen e.V. vom 29.Januar 1994!) 

Abgeschrieben von Mark Hauptmann am19. März 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


